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§ 5 FPG-DV Form der Urkunden und
Nachweise für Visa zum Zweck der

Arbeitssuche
 FPG-DV - Fremdenpolizeigesetz-Durchführungsverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 18.08.2023

1. (1)Die für die Antragstellung gemäß § 24a Abs. 1 FPG erforderlichen Urkunden und Nachweise sind der

Vertretungsbehörde im Original vorzulegen.

2. (2)Urkunden und Nachweise gemäß § 6, die nicht in deutscher oder englischer Sprache verfasst sind, sind auf

Verlangen der Vertretungsbehörde zusätzlich in einer Übersetzung in deutscher oder englischer Sprache

vorzulegen.

3. (3)Die Vertretungsbehörde prüft die vorgelegten Urkunden und Nachweise gemäß § 7 auf ihre Vollständigkeit

und bestätigt dies im Formular des Arbeitsmarktservice. Urkunden und Nachweise gemäß § 7, die nicht in

deutscher oder englischer Sprache verfasst sind, sind jedenfalls zusätzlich in einer Übersetzung in deutscher oder

englischer Sprache und auf Verlangen der Zentralen Ansprechstelle des Arbeitsmarktservice in beglaubigter Form

vorzulegen.
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